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§ 1 AFV Ziel
 AFV - Altfahrzeugeverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2020

Ziel dieser Verordnung ist es, Maßnahmen festzulegen, um die Vermeidung von insbesondere gefährlichen Abfällen

von Fahrzeugen, die Wiederverwendung und die Verwertung von Altfahrzeugen und ihren Bauteilen zu intensivieren.

Die zu beseitigende Abfallmenge soll im Sinne einer nachhaltigen Sto bewirtschaftung und einer Verbesserung der

Umweltsituation verringert werden. Dies soll durch alle in den Lebenskreislauf von Fahrzeugen einbezogenen

Wirtschaftsbeteiligten, insbesondere durch die Verp ichtung der unmittelbar mit der Behandlung von Altfahrzeugen

Beteiligten, erreicht werden.
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